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Grundsätze für die einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher  
Unternehmen 
 
Teil A: Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) 
 
Teil A:- Agrarinvestitionsförderungs-

programm (AFP) 
Die Förderung der Primärproduktion ist nach Arti-
kel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der 
Kommission vom 15.12.2006 über die Anwendung 
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche 
Beihilfen an kleine und mittlere in der Erzeugung 
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige Un-
ternehmen (KMU) und zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 70/2001 (ABl. L 358 vom 
16.12.2006, S. 3) von der Pflicht zur beihilferecht-
lichen Anmeldung nach Artikel 108 Abs. 3 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on (AEUV) freigestellt 1. 
Die Förderung der Verarbeitung und Vermarktung 
ist nach Artikel 15 Abs. 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 800/2008 der Kommission zur Erklärung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen 
mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der 
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (ABl. EG Nr. L 214 
vom 09.08.2008) von der Pflicht zur beihilferechtli-
chen Anmeldung nach Artikel 108 Abs. 3 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on (AEUV) freigestellt 2. 
 
1. Zuwendungszweck 
Zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nach-
haltigen, umweltschonenden, tiergerechten und 
multifunktionalen Landwirtschaft können investive 
Maßnahmen in landwirtschaftlichen Unternehmen 
gefördert werden. 
Die Interessen der Verbraucher, die Entwicklung 
des ländlichen Raumes sowie die Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt sind ebenso zu berücksichtigen 
wie die Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und 
Produktionsbedingungen. 
 
2. Gegenstand der Förderung 
2.1  Förderungsfähig sind Investitionen in langlebi-
ge Wirtschaftsgüter, die 
- die Voraussetzungen des Art. 26, Abs. 1 a der 

Verordnung (EG) Nr. 1698/20053 (ELER) erfül-

                                                 
1 Die Kurzbeschreibung für die Laufzeit 2007 bis 2010 wurde 
unter der Nummer XA 08/2007 von der Europäischen Kommis-
sion registriert. 
2 Die Kurzbeschreibung für die Laufzeit 2009 bis 2014 wurde unter 
der Nummer X 186/2009 von der Europäischen Kommission regis-
triert. 
3 Verordnung (EG) Nr.1698/2005 des Rates vom 20.09.2005 über die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäi-

len, 
- der Erzeugung, Verarbeitung oder Direktver-

marktung von Anhang-I-Erzeugnissen dienen 
und 

- durch Schaffung der baulichen und technischen 
Voraussetzungen einem oder mehreren der un-
ter den Nrn. 2.1.1 und 2.1.2 genannten Ziele 
dienen. 

Unter der Verarbeitung eines landwirtschaftlichen 
Erzeugnisses ist die Einwirkung auf ein Erzeugnis, 
das im Anhang I des EG-Vertrages genannt ist, zu 
verstehen, bei der auch das durch die Einwirkung 
entstehende Produkt zu im vorgenannten Anhang 
aufgeführten Erzeugnissen zählt. 
Bemessungsgrundlage der Förderung von Investiti-
onen nach Nr. 2.1 sind die nachfolgend aufgeführ-
ten Ausgaben, soweit sie für die zu fördernden 
Vorhaben notwendig sind: 
- Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von 

unbeweglichem Vermögen; 
- Kauf von neuen Maschinen und Anlagen der 

Innenwirtschaft, einschließlich der für den Pro-
duktionsprozess notwendigen Computersoft-
ware, bis zum marktüblichen Wert des Wirt-
schaftsgutes; 

- allgemeine Aufwendungen, etwa für Architek-
tur- und Ingenieurleistungen sowie für Bera-
tung, Betreuung von baulichen Investitionen, 
Durchführbarkeitsstudien, den Erwerb von Pa-
tentrechten und Lizenzen, bis zu einem Höchst-
satz von insgesamt 12 % der in den ersten bei-
den Tirets der genannten förderfähigen Ausga-
ben. 

2.1.1 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
durch 
- Verbesserung der Produktions- und Arbeits-

bedingungen, 
- Rationalisierung und Senkung der Produktions-

kosten, 
- Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung. 
2.1.2 Erfüllung besonderer Anforderungen 
Verbesserung des Tierschutzes und der Tierhygiene 
durch Schaffung der baulichen und technischen An-
forderungen gemäß Anlage 1. 
2.2  Eingeschränkte Förderung 
2.2.1 Beachtung betrieblicher Referenzmengen 

                                                                       
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) (ABl. L 277 vom 21.10.2005, S.1) 
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Investitionen in Bereichen mit betrieblichen Refe-
renzmengen sind nur im Rahmen dieser Referenz-
mengen förderbar. Dies gilt nicht für Investitionen 
im Bereich der Milcherzeugung.4 
Der Nachweis der betrieblichen Referenzmenge ist 
spätestens bei Vorlage des Verwendungsnachwei-
ses zu erbringen. 
2.2.2 Landankauf 
Die Förderung des Landankaufs ist nur zur Verle-
gung des Betriebes oder wesentlicher Betriebsteile 
in den Außenbereich oder zur Zusammenführung 
von getrenntem Boden- und Gebäudeeigentum bis 
zu einer Höhe von 10 % der Bemessungsgrundlage 
zulässig. 
2.2.3 Betreuung 
Die Gebühren für die Betreuung von Investitions-
vorhaben sind bei einem förderungsfähigen bauli-
chen Investitionsvolumen von mehr als 
100.000 Euro förderungsfähig. 
2.3 Förderungsausschluss 
Von der Förderung sind ausgeschlossen: 
2.3.1 der Erwerb von Produktionsrechten und Ge-
sellschaftsanteilen, Tieren, Pflanzrechten oder 
Pflanzen, es sei denn, sie dienen der Anlage von 
Dauerkulturen, sowie Ersatzinvestitionen, 
2.3.2 Maschinen und Geräte für die Außenwirt-
schaft, 
2.3.3 laufende Betriebsausgaben, Ablösung von 
Verbindlichkeiten, Erbabfindungen, Kredit-
beschaffungskosten und Gebühren für eine Bera-
tung in Rechtssachen, 
2.3.4 Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen, 
2.3.5 Investitionen in Wohnungen und Verwal-
tungsgebäude. 
 
3. Zuwendungsempfänger 
Gefördert werden Unternehmen, unbeschadet der 
gewählten Rechtsform, die im Sinne des Anhangs 1 
der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommissi-
on vom 06.08.2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Ge-
meinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 
und 88 EG-Vertrag (allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung) Kleinstunternehmen, kleine oder 
mittlere Unternehmen sind, wenn entweder 
• deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen Teilen 

(mehr als 25 % Umsatzerlöse) darin besteht, 
durch Bodenbewirtschaftung oder durch mit 
Bodenbewirtschaftung verbundene Tierhaltung 

                                                 
4 Nr. 2.2.1, Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend Art. 1 Nr. 1 der VO 
(EG) Nr. 363/2009 der KOM vom 04.05.2009 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 der Kommission vom 
15.12.2006 mit Durchführungsbestimmungen zur VO (EG) Nr. 
1698/2005 des Rates über die Förderung der Entwicklung des 
Ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)  
(ABl. L 111 vom 05.05.2009). 

pflanzliche oder tierische Erzeugnisse zu ge-
winnen und 

• die in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Alters-
sicherung der Landwirte (ALG) genannte Min-
destgröße erreicht oder überschritten wird, 

oder 
wenn das Unternehmen einen landwirtschaftlichen 
Betrieb bewirtschaftet und unmittelbar kirchliche, 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verfolgt. 
Als Tierhaltung im Sinne des 1. Tirets gelten auch 
die Imkerei, die Aquakultur, die Binnenfischerei 
sowie die Wanderschäferei. 
Nicht gefördert werden Unternehmen, 
- bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentli-

chen Hand mehr als 25 % des Eigenkapitals des 
Unternehmens beträgt oder 

- die sich im Sinne der „Leitlinien der Gemein-
schaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und 
Umstrukturierung von Unternehmen in Schwie-
rigkeiten“ in Schwierigkeiten befinden. 

 
4.  Zuwendungsvoraussetzungen 
4.1  Allgemeine Anforderungen 
Der Zuwendungsempfänger hat: 
- berufliche Fähigkeiten für eine ordnungsgemä-

ße Führung des Betriebes nachzuweisen. Bei 
juristischen Personen und Personengesellschaf-
ten muss mindestens ein Mitglied der Unter-
nehmensleitung diese Voraussetzung erfüllen, 

- grundsätzlich eine Vorwegbuchführung für 
mindestens 2 Jahre vorzulegen, 

- wenn die Länder es vorgeben, eine Buchführung 
für mindestens 5 Jahre vom Zeitpunkt der Be-
willigung an fortzuführen, die dem BMELV- 
Jahresabschluss entspricht und 

- einen Nachweis in Form eines Investitionskon-
zeptes über die Wirtschaftlichkeit des Unter-
nehmens und der durchzuführenden Maßnah-
men zu erbringen. 

Aus der Vorwegbuchführung soll sich eine ange-
messene Eigenkapitalbildung des Unternehmens 
nachweisen lassen. Das Investitionskonzept soll ei-
ne Abschätzung über die Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit des Unternehmens auf Grund der 
durchzuführenden Maßnahme zulassen. 
Die Länder stellen im Rahmen der Durchführung 
der Förderung nach diesen Grundsätzen sicher, dass 
die Prosperität des Zuwendungsempfängers geprüft 
wird. 
4.2 Existenzgründung 
Bei Unternehmen, die während eines Zeitraumes 
von höchstens zwei Jahren vor Antragstellung ge-
gründet wurden und die auf eine erstmalige selb-
ständige Existenzgründung zurückgehen, gelten die 
Zuwendungsvoraussetzungen der Nr. 4.1 mit der 
Maßgabe, dass 



 

Seite 3 von 7 

 

- statt einer angemessenen Eigenkapitalbildung 
ein angemessener Eigenkapitalanteil am Unter-
nehmen und am zu fördernden Vorhaben sowie 

- die Wirtschaftlichkeit der durchzuführenden 
Maßnahmen durch eine differenzierte Planungs-
rechnung nachzuweisen ist. 

Diese Bestimmungen gelten nicht für Unternehmen, 
die infolge einer Betriebsteilung oder im Rahmen 
der Hofnachfolge neu gegründet werden. 
4.3 Junglandwirte 
Junglandwirte (zum Zeitpunkt der Antragstellung 
jünger als 40 Jahre), die nach Nr. 5.2.4 gefördert 
werden, müssen zusätzlich zur Erfüllung der Nr. 4.1 
sowie ggf. 4.2 nachweisen, dass die geförderte In-
vestition während eines Zeitraumes von fünf Jahren 
nach der erstmaligen Niederlassung als Allein- oder 
Mitunternehmer in einem landwirtschaftlichen Be-
trieb getätigt wird. 
 
5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen 
5.1  Zuwendungsart 
Die Zuwendungen können als 
- Zuschüsse und 
- Bürgschaften 
gewährt werden. 
Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 
20.000 Euro. 
Die Förderung wird begrenzt auf ein förderungsfä-
higes Investitionsvolumen von 2,0 Mio. Euro. Die-
se Obergrenze kann in den Jahren von 2007 bis 
2013 höchstens einmal ausgeschöpft werden. 
Der Gesamtwert der nach Nrn. 5.2 bis 5.3 gewähr-
ten Beihilfen darf, ausgedrückt als Prozentsatz der 
Bemessungsgrundlage, den Wert von 40 % nicht 
übersteigen. Ausgedrückt als absolute Zahl dürfen 
Beihilfen, die als Staatliche Beihilfen gewährt wer-
den, in keinem Zeitraum von drei Wirtschaftsjahren 
den Betrag von 400.000 Euro übersteigen. 
5.2  Höhe der Zuwendungen 
Bei Investitionen nach Nr. 2 können folgende Zu-
wendungen gewährt werden: 
5.2.1 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
nach Nr. 2.1.1 
Es kann ein Zuschuss von bis zu 25 % der Bemes-
sungsgrundlage gewährt werden. 
5.2.2 Erschließung 
Bezogen auf die für die Erschließung erforderlichen 
Kosten kann abweichend von Nr. 5.2.1 ein Zu-
schuss von 30 % gewährt werden, wenn und soweit 
die Erschließung einer Verlegung des Betriebes  
oder wesentlicher Betriebsteile in den Außenbe-
reich dient und die Betriebsverlegung im erhebli-
chen öffentlichen Interesse liegt. 
5.2.3 Erfüllung besonderer Anforderungen nach 
Nr. 2.1.2 

Es kann ein Zuschuss von bis zu 35 % der Bemes-
sungsgrundlage (einschließlich der erforderlichen 
Erschließungskosten) gewährt werden. 
5.2.4 Junglandwirteförderung 
Bei Junglandwirten nach Nr. 4.3 kann zusätzlich 
ein Zuschuss von bis zu 10 % der Bemessungs-
grundlage, max. 20.000 Euro, gewährt werden. 
5.2.5 Förderung der Betreuung 
Der Zuschuss zur Förderung der Betreuung beträgt 
bei einem Investitionsvolumen von 
- bis zu 250.000 Euro max. 5.500 Euro, 
- über 250.000 bis zu 500.000 Euro max. 8.000 Euro, 
- über 500.000 Euro max. 10.500 Euro. 
Eine weitere Förderung der Betreuung mit Zu-
schüssen nach den Nrn. 5.2.1 bis 5.2.4 ist ausge-
schlossen. 
Der Eigenbeitrag des Zuwendungsempfängers zu 
den Betreuungsgebühren beträgt mindestens 1 % 
des Investitionsvolumens. 
5.3  Bürgschaften 
Für Kapitalmarktdarlehen, die zur Sicherstellung 
der Gesamtfinanzierung der förderungsfähigen In-
vestitionen erforderlich sind, können gemäß Anla-
ge 2 anteilige modifizierte Ausfallbürgschaften von 
den Ländern übernommen werden. 
 
6.  Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
6.1 Zweckbindungsfrist 
Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem 
Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die ge-
förderten 
- Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen in-

nerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fer-
tigstellung, 

- Maschinen, technischen Einrichtungen und Gerä-
te innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab 
Lieferung 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck 
entsprechend verwendet werden. 
6.2  Evaluation 
Die Länder stellen im Zuge der Durchführung der 
Förderung sicher, dass die für eine Evaluation der 
Förderung nach diesem Grundsatz erforderlichen 
Daten erhoben werden können. Die Länder können 
hierzu die Buchführungsauflage nach Nr. 4.1 nut-
zen. 
Beim BMELV-Jahresabschluss können die Länder 
die Erstellung nachfolgender, zwischen Bund und 
Ländern abgestimmter Abschnitte der Buchführung 
jeweils für fakultativ erklären: Forderungenspiegel, 
Verbindlichkeitenspiegel, Einzelaufstellung der 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, 
Naturalbericht, ergänzende Angaben zum Unter-
nehmen, persönliche Angaben. 
Anstelle des BMELV-Jahresabschlusses kann in 
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Ausnahmefällen zur Vermeidung von Härten von 
den Bewilligungsbehörden auch die Vorlage eines 
steuerlichen Jahresabschlusses akzeptiert werden. 
In diesem Falle kann jedoch die Vorlage zusätzli-
cher Unterlagen zur Beurteilung der Förderungs-
würdigkeit verlangt werden. 
6.3  Kumulierbarkeit 
Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher För-
derungsprogramme gefördert werden, dürfen nicht 
gleichzeitig nach diesen Grundsätzen gefördert 
werden. 
Eine Kumulation mit Mitteln der Landwirtschaftli-
chen Rentenbank oder der Förderbanken der Länder 
ist möglich, sofern und soweit hierbei die beihilfe-
rechtlichen Förderhöchstgrenzen nicht überschritten 
werden. 
6.4  Abweichend von den Nrn. 2.3.2, 5.1 bzw. 
5.2.3 gilt, dass  
- bei Zuwendungsempfängern, deren Betriebsflä-

che zum überwiegenden Teil im Berggebiet 
gemäß Richtlinie 86/465/EWG5 liegt, oder 
durch eine Hangneigung von mehr als 25 % ge-
kennzeichnet ist, sind Spezialmaschinen zur 
Bewirtschaftung von Steillagen förderbar sind. 

 
Anlage 1 
 
Bauliche Anforderungen an eine besonders tier-
gerechte Haltung 

Mit den zu fördernden Investitionen sind die bauli-
chen und technischen Voraussetzungen zur Einhal-
tung der folgenden Anforderungen zu schaffen: 
Generelle Anforderung: 
Ställe müssen so beschaffen sein, dass deren tages-
lichtdurchlässige Flächen mindestens 
- 3 % der Stallgrundfläche bei Mastschweinen, 

Zuchtsauen, Zuchtebern und Ferkeln sowie 
- 5 % bei allen übrigen Tierarten 

betragen. 
Anforderungen an Laufställe für Milchkühe und 
Aufzuchtrinder 
- Förderungsfähig sind Liegeboxenlaufställe oder 

Mehrflächenställe (z. B. Tiefstreu- oder Tret-
miststall). 

- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz be-
reitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass 
alle Tiere gleichzeitig fressen können. Bei Vor-
ratsfütterung ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis 
von 1,2 : 1 zulässig. 

- Die spaltenfreie Liegefläche muss so bemessen 

                                                 
5 Richtlinie 86/465/EWG des Rates vom 14. Juli 1986 betref-
fend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirt-
schaftlichen Gebiete, zuletzt geändert durch Entscheidung der 
Kommission vom 10. Februar 1997 97/172/EG (ABl. (EG) Nr. L 
72 S. 1) 

sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können. 
- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5 m2  je 

Großvieheinheit betragen. 
- Laufgänge müssen ausreichend breit sein, so 

dass sich die Tiere stressfrei begegnen können. 
- Im Falle von Liegeboxen ist für jedes Tier eine 

Liegebox bereitzustellen. 

- Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter 
trockener Einstreu oder anderem komfortschaf-
fenden Material (Komfortmatten geprüfter und 
anerkannter Qualität) versehen werden können. 

Anforderungen an die Kälberhaltung 
- Der Stall muss so beschaffen sein, dass die 

Kälber ab der 5. Lebenswoche in Gruppen ge-
halten werden können. 

- Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass 
alle Tiere einer Gruppe gleichzeitig liegen kön-
nen. 

- Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigne-
ter Einstreu versehen werden können. 

- Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den 
Tieren entweder während der Weideperiode 
täglich ein Auslauf mit freiem Zugang zu einer 
Tränkevorrichtung geboten werden kann oder 
die Tiere im Offenstall (einschließlich Kälber-
hütten) gehalten werden. 

Anforderungen an Haltungsformen in der Rin-
dermast (außer Mutterkuhhaltung) 
- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz be-

reitzustellen, dessen Breite ausreicht, dass alle 
Tiere gleichzeitig fressen können. Bei Vorrats-
fütterung ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 
1,5 : 1 zulässig. 

- Perforierte Böden (mit einer Spaltenbreite von 
max. 3,5 cm) dürfen höchstens 50 % der nutz-
baren Stallfläche ausmachen. 

- Die verfügbare Fläche muss  
• bis 350 kg Lebendgewicht mind. 3,5 m2 pro 

Tier und 
• über 350 kg Lebendgewicht mind. 4,5 m2 

pro Tier 
betragen. 

- Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigne-
ter trockener Einstreu oder anderem Komfort 
schaffenden Material (Komfortmatten geprüf-
ter und anerkannter Qualität) versehen werden 
können. 

- Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass 
alle Tiere gleichzeitig liegen können. 

Anforderungen an die Haltung von Mutterkü-
hen 
- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5 m2  je 

Großvieheinheit betragen. 
- Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass 
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alle Tiere gleichzeitig liegen können. 
- Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigne-

ter Einstreu versehen werden können. 

- Der Stall muss über einen Zugang zu einem 
befestigten Auslauf verfügen, der so bemessen 
ist, dass er für den Aufenthalt der gesamten 
Herde ausreicht. 

Anforderungen an die Haltung von Mast-
schweinen 
- Für je 6 Tiere ist eine Tränke bereitzustellen. 
- Die Gruppengröße muss, soweit es die Be-

standsgröße zulässt, mindestens 20 Tiere um-
fassen. 

- Die Buchten müssen so groß und so gestaltet 
sein, dass sie in Fressbereich, Liegebereich und 
Bewegungs-/Abkotbereich strukturiert werden 
können. 

- Für Zuchtläufer und Mastschweine muss eine 
uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Ver-
fügung stehen, die mindestens 20 % größer ist, 
als nach § 24 Abs. 2 TierSchNutztV6 vorge-
schrieben. Der Liegebereich muss  
• ausreichend mit geeigneter trockener Ein-

streu versehen werden können oder 
• mit Tiefstreu versehen werden können oder 

• mit einer Komfortliegefläche ausgestattet 
sein, wobei im Stall für alle Tiere zugäng-
lich mindestens drei verschiedenartige ma-
nipulierbare Beschäftigungselemente in 
einer ausreichenden Anzahl zur Verfügung 
stehen müssen. Geeignet hierfür sind Holz 
an Ketten, eine besondere Fütterungstech-
nik, die die Dauer der Futteraufnahme 
beim Tier ausdehnt und eine Beschäfti-
gung induziert, Strohraufen oder ver-
gleichbare Elemente. 

Anforderungen an die Haltung von Zuchtsauen 
und Zuchtebern 
- Die Haltungseinrichtung für Eber muss eine 

Fläche aufweisen, die mindestens 20 % größer 
ist, als nach § 20 TierSchNutztV6 vorgeschrie-
ben. 

- Für Jungsauen und Sauen muss im Zeitraum 
von über vier Wochen nach dem Decken bis 
eine Woche vor dem voraussichtlichen Abfer-
keltermin eine uneingeschränkt nutzbare Bo-
denfläche zur Verfügung stehen, die mindes-
tens 20 % größer ist, als nach § 25 Abs. 2 
TierSchNutztV vorgeschrieben. Der Liegebe-
reich muss im genannten Produktionsabschnitt  
• ausreichend mit geeigneter trockener Ein-

streu versehen werden können oder 
 • mit Tiefstreu versehen werden können oder 
                                                 
6 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Be-
kanntmachung vom 31.08.2006 (BGBl. I, S. 204) in der jeweils 
geltenden Fassung 

• mit einer Komfortliegefläche ausgestattet 
sein, wobei im Stall für alle Tiere zugänglich 
mindestens drei verschiedenartige manipu-
lierbare Beschäftigungselemente in einer 
ausreichenden Anzahl zur Verfügung stehen 
müssen. Geeignet hierfür sind Holz an Ket-
ten, eine besondere Fütterungstechnik, die 
die Dauer der Futteraufnahme beim Tier 
ausdehnt und eine Beschäftigung induziert, 
Strohraufen oder vergleichbare Elemente. 

- Im Falle der Trogfütterung ist je Sau bzw. 
Jungsau ein Fressplatz bereitzustellen, dessen 
Breite es zulässt, dass alle Tiere gleichzeitig 
fressen können. 

- Die Mindestfläche je Abferkelbucht muss 
4,5 m2 betragen. 

- Der Kastenstand muss so ausgestaltet sein, dass 
er nach dem Abferkeln dauerhaft geöffnet wer-
den kann. Die Sau muss sich dann ungehindert 
umdrehen können. 

Anforderungen an die Haltung von Ziegen 
- Für jedes Tier ist ein Fressplatz bereitzustellen, 

dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere 
gleichzeitig fressen können. 

- Der Stallraum muss mit einem planbefestigten 
Boden sowie einer Ablamm- bzw. Absonde-
rungsbucht ausgestattet sein. 

- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 1,5 m2/ 
Ziege und 0,35 m2/Zicklein betragen. 

- Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter 
trockener Einstreu versehen werden können. 

- Neben der o.g. nutzbaren Stallfläche sind zu-
sätzlich pro Ziege mind. 0,5 m2 nutzbare Liege-
flächen zu schaffen, die gegenüber der übrigen 
Stallfläche erhöht sind und auf unterschiedli-
chem Niveau mindestens 3 Stufen vorsehen; 
ergänzend sind Voraussetzungen für Spring-
möglichkeiten zu schaffen. 

- Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den 
Tieren ein Auslauf mit ausreichend und geeig-
neten Klettermöglichkeiten zur Verfügung 
steht. 

- Es müssen Zickleinnester vorhanden sein, die 
so bemessen sind, dass alle Zicklein gleichzei-
tig liegen können. 

- In Stall und Auslauf müssen ausreichend Bürs-
ten und Reibungsflächen zur Verfügung stehen. 

 
Anforderungen an die Haltung von Schafen 
- Der Stallraum muss mit einem planbefestigten 

Boden sowie einer Ablamm- bzw. Absonde-
rungsbucht ausgestattet sein. 

- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 1,5 m2/ 
Schaf und 0,35 m2/Lamm betragen. 

- Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter 
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trockener Einstreu versehen werden können. 
- Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den 

Tieren ein Auslauf zur Verfügung steht, der so 
bemessen ist und gestaltet ist, dass er für die 
Sammlung und den Aufenthalt der Herde aus-
reicht. 

- Die Auslauffläche (Abtriebeinrichtung) muss 
mit einem Klauenbad einschließlich 
Zutriebeinrichtung ausgestattet sein. 

Anforderungen an die Freilandhaltung von  
Legehennen 
- Der Stall muss mit einem Dachüberstand von 

mindestens 2 m Breite/Tiefe über die gesamte 
mit Ausschlupflöchern versehene Stallseite ver-
fügen; die gesamte Fläche unter dem Dach-
überstand muss befestigt sein. 

- Im Außenbereich müssen 
• für alle Tiere ausreichende Schutzeinrich-

tungen natürlicher oder baulicher Art (z.B. 
Unterstände, Bäume, Sträucher) zur Verfü-
gung stehen, die ausreichend breit und so 
verteilt und zusammenhängend angelegt 
sind, dass sie von den Hühnern von jeder 
Stelle des Außenbereiches schnell erreicht 
werden können. 

 • Tränkeeinrichtungen in ausreichender Zahl 
und verteilt angeordnet vorhanden sein. 

Anforderungen an die Bodenhaltung von Lege-
hennen 

- Der Stall muss mit einem befestigten Kalt-
scharrraum verbunden sein, der mindestens ei-
nem Drittel der nutzbaren Stallfläche entspricht 
und mit geeigneten, ausreichend bemessenen 
und gleichmäßig verteilten Staubbädern ausge-
stattet ist. 

Anforderungen an die Haltung von Mastputen 
- Der Stall muss gemäß den bundeseinheitlichen 

Eckwerten für eine freiwillige Vereinbarung 
zur Haltung von Jungmasthühnern (Broiler, 
Masthähnchen) und Mastputen, vom 
17.09.1999, Anlage 2 Mindestanforderungen 
für die Putenhaltung7, ausgestattet sein. 

- Der Stall muss so bemessen sein, dass die Be-
satzdichte während der Endmastphase bei Pu-
tenhennen max. 35 kg und bei Putenhähnen 
max. 40 kg Lebendgewicht pro m2 nutzbarer 
Stallfläche nicht überschreitet. 

- Es muss ein Stallabteil zur gesonderten Haltung 
von abgestoßenen, kranken oder verletzten Tie-
ren vorhanden sein. 

- Der Stall muss mit einem befestigten Kalt-
scharrraum bzw. Wintergarten verbunden sein, 
der mindestens 800 cm2/Putenhahn und 500 

                                                 
7 siehe Tierschutzbericht der Bundesregierung, Anhang 6; BT- 
Drucksache 14/ 5712 

cm2/Putenhenne umfasst und mit geeigneten, 
ausreichend bemessenen und gleichmäßig ver-
teilten Staubbädern ausgestattet ist. 

- Stall und Kaltscharrraum bzw. Wintergarten 
sind mit Vorrichtungen für Rückzugsmöglich-
keiten und Beschäftigung (erhöhte Ebenen, 
Sichtbarrieren, Strohraufen) auszustatten. 

Anforderungen an die Haltung von Mast-
hühnern 
- Der Stall muss so bemessen sein, dass die Be-

satzdichte während der Endmastphase max. 25 
kg Lebendgewicht pro m2 nutzbarer Stallfläche 
nicht überschreitet. 

- Es muss ein Stallabteil zur gesonderten Haltung 
von abgestoßenen, kranken oder verletzten Tie-
ren vorhanden sein. 

- Die nutzbare Stallfläche muss planbefestigt 
und ausreichend mit geeigneter trockener Ein-
streu versehen werden können. 

Anforderungen an die Haltung von Enten oder 
Gänsen 
- Der Stall muss so bemessen sein, dass die Be-

satzdichte während der Endmastphase bei 
Mastenten max. 25 kg und bei Mastgänsen 
max. 30 kg Lebendgewicht pro m2 nutzbarer 
Stallfläche nicht überschreitet. 

- Der Außenbereich muss so bemessen sein, dass 
ein Weideauslauf von mind. 2 m2 /Mastente 
bzw. 4 m2 / Mastgans zur Verfügung steht. 

- Der Stall muss so beschaffen sein, dass den 
Tieren ein Auslauf und jederzeit zugängliche, 
ausreichend bemessene Bademöglichkeiten zur 
Verfügung stehen. 

- Die Bademöglichkeiten müssen so gestaltet 
sein, dass die Enten oder Gänse den Kopf bis 
mindestens hinter das Auge ins Wasser stecken 
können. Es müssen Einrichtungen vorhanden 
sein, die die Bereitstellung von klarem Wasser 
für das Baden gewährleisten. 

 

Anlage 2 
Übernahme von Bürgschaften 
1. Für Kapitalmarktdarlehen, die zur Sicherstel-
lung der Gesamtfinanzierung der förderungsfähigen 
Investitionen erforderlich sind, können anteilige 
modifizierte Ausfallbürgschaften von den Ländern 
übernommen werden, soweit das Darlehen nicht 
durch bankübliche Sicherheiten gedeckt und mit der 
Zahlung der vertraglich vereinbarten Zins- und Til-
gungsleistungen gerechnet werden kann. 
Der Bund übernimmt hierfür befristet bis zum 
31. Dezember 2013 mit gesonderter Erklärung eine 
Garantie von 60 % (s. Garantieerklärung im An-
hang). 
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2. Bürgschaften können nur für Darlehen über-
nommen werden, die bei Antragstellung auf Bürg-
schaftsübernahme noch nicht gewährt oder verbind-
lich zugesagt worden sind. Eine Darlehenszusage 
unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Bürg-
schaftsgewährung ist unschädlich. 
 
3. Die Bürgschaften decken höchstens 70 % des 
Ausfalls an der Hauptforderung, den marktüblichen 
Zinsen sowie den Kosten der Kündigung und 
Rechtsverfolgung, für die Kosten jedoch nur bis zu 
2 % des Bürgschaftshöchstbetrages für die Haupt-
forderung. 
Ab Eintritt des Verzuges des Kreditnehmers ist der 
Zinssatz in die Bürgschaft einbezogen, der gegen-
über dem Kreditnehmer als Schadensersatzanspruch 
geltend gemacht werden kann. Die Höhe des Scha-
densersatzanspruches ist auf den Basiszinssatz nach 
§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches zuzüglich 
5 % p.a begrenzt, es sei denn, im Schadensfall wird 
ein höherer Ersatzanspruch nachgewiesen. In kei-
nem Fall darf jedoch der vertraglich vereinbarte 
und von dem bürgenden Land gebilligte Regelzins-
satz überschritten werden. 
Sonstige Verzugsschäden, Zinseszinsen, Stun-
dungszinsen, Provisionszinsen, Strafzinsen, Über-
ziehungszinsen, Bearbeitungsgebühren und Prü-
fungskosten sind von der Bürgschaft nicht erfasst 

und dürfen auch nicht mittelbar gegenüber dem 
bürgenden Land in die Ausfallberechnung einbezo-
gen werden.  
Der Selbstbehalt der Hausbanken beträgt mindes-
tens 30 %; er darf nicht gesondert oder vorrangig 
besichert oder auf Dritte übertragen werden. 
 
4. Der Darlehensnehmer hat eine marktübliche 
Provision (einschließlich Risikoentgelt) für die 
Gewährung der Bürgschaft zu entrichten und so 
weit wie möglich Sicherheiten - vorrangig Grund-
pfandrechte - zur Verfügung zu stellen. Dies gilt 
auch, wenn er nachträglich dafür geeignetes Ver-
mögen erlangt. Zu den Sicherheiten, die vor Fest-
stellen des Ausfalls zu verwerten sind, gehören 
auch etwaige für das Darlehen gegebene Bürgschaf-
ten Dritter. Bei haftungsbeschränkenden Rechts-
formen ist Voraussetzung für die Vergabe einer 
Ausfallbürgschaft, dass alle Gesellschafter, die ei-
nen wesentlichen Einfluss auf den Darlehensneh-
mer ausüben können, für das Darlehen mithaften, 
zumindest aber eine selbstschuldnerische Bürg-
schaft in Darlehenshöhe abgeben. 
 
5. Die Verbürgung von Haushaltsmitteln des Bun-
des sowie die Übernahme von Bürgschaften in Sa-
nierungsfällen sind ausgeschlossen.

 


